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Der Markt Hiltpoltstein erlässt aufgrund Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1, 2 und Abs. 2 GO fol-
gende Friedhofs- und Bestattungssatzung: 
 
 
I. Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 Gegenstand der Satzung 
Zum Zweck einer geordneten und würdigen Totenbestattung insbesondere der Gemeinde-
einwohner unterhält der Markt Hiltpoltstein folgende Bestattungseinrichtungen als öffentliche 
Einrichtungen: 

- den gemeindlichen Friedhof in Hiltpoltstein mit den einzelnen Grabstätten 
- das gemeindliche Leichenhaus in Hiltpoltstein 
- das erforderliche Friedhofs- und Bestattungspersonal 

II. Der gemeindliche Friedhof 
 

Abschnitt 1 
Allgemeines 

§ 2 Widmungszweck 
Der gemeindliche Friedhof ist insbesondere den verstorbenen Gemeindeeinwohnern als 
würdige Ruhestätte und zur Pflege ihres Andenkens gewidmet. 

§ 3 Friedhofsverwaltung 
Der gemeindliche Friedhof wird von der Marktgemeinde als Friedhofsträgerin verwaltet und 
beaufsichtigt (Friedhofsverwaltung). 

§ 4 Bestattungsanspruch 
(1) Auf dem gemeindlichen Friedhof ist die Beisetzung  

a) der verstorbenen Gemeindeeinwohner, 
b) der im Gemeindegebiet Verstorbenen oder tot Aufgefundenen, wenn eine ord-

nungsgemäße Beisetzung anderweitig nicht sichergestellt ist 
c) der durch Grabnutzungsrechte berechtigte Personen 

zu gestatten. 

(2) Die Bestattung anderer als der in Absatz 1 genannten Personen bedarf der besonderen 
Erlaubnis der Marktgemeinde, auf die kein Rechtsanspruch besteht.  

(3) Für Tot- und Fehlgeburten gilt Art. 6 des Bestattungsgesetztes 

§ 5 Benutzungszwang 
(1) Für die Aufbewahrung und Aufbahrung der Leichen im Leichenhaus wird der Benut-
zungszwang nach Maßgabe des § 22 angeordnet. 
(2) Aus wichtigen Gründen kann im Einzelfall von Abs. 1 ganz oder teilweise befreit werden, 
wenn dadurch die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere die Gesundheit nicht 
beeinträchtigt werden und die Würde des Verstorbenen sowie das sittliche Empfinden der 
Allgemeinheit nicht verletzt werden. 
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Abschnitt 2 
Ordnungsvorschriften 

§ 6 Öffnungszeiten 
(1) Der Friedhof darf nur während der am Eingang des Friedhofs bekannt gemachten Öff-

nungszeiten betreten werden. Bei dringendem Bedürfnis kann das Friedhofspersonal im 
Einzelfall Ausnahmen zulassen.  

(2) Die Gemeinde kann das Betreten des Friedhofes oder einzelner Teile aus besonderem 
Anlass auch während der Öffnungszeiten untersagen. 

§ 7 Verhalten auf dem Friedhof 
(1) Jeder Besucher des Friedhofes hat sich ruhig und der Würde des Orts entsprechend zu 

verhalten. 

(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet: 

a) das Befahren der Wege, ausgenommen mit Kinderwagen, Krankenfahrstühlen und 
von der Gemeinde zugelassenen Fahrzeugen (Arbeitsfahrzeugen); 

b) Tiere mitzubringen (ausgenommen Blindenhunde); 
c) Waren und gewerbliche Dienste anzubieten; 
d) Druckschriften zu verteilen; 
e) während einer Bestattung oder Trauerfeier störende Arbeiten in der Nähe zu verrich-

ten; 
(3) Den Anordnungen des Friedhofspersonals ist Folge zu leisten. 

§ 8 Gewerbliche Tätigkeiten auf dem Friedhof – Zulassung von Bestattungstätigkeiten 
(1) Die Gewerbetreibenden und ihre Gehilfen haben den Regelungen der Friedhofssatzung 

und den Anweisungen der Friedhofsverwaltung Folge zu leisten. Durch gewerbliche Ar-
beiten darf die Würde des Friedhofs nicht beeinträchtigt werden; insbesondere ist auf 
Bestattungsfeierlichkeiten Rücksicht zu nehmen. Nach Beendigung der Arbeiten sind die 
Arbeits- und Lagerplätze wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu bringen. 

(2) Die Friedhofswege dürfen nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung (Antrag nach § 7 
Abs. 2) mit den für die Ausführung der Arbeiten oder für den Transport von Arbeitsmitteln 
erforderlichen Fahrzeugen befahren werden. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit im 
Friedhofsbereich beträgt Schritttempo. Bei anhaltendem Tau- oder Regenwetter kann die 
Friedhofsverwaltung das Befahren der Friedhofswege mit Fahrzeugen untersagen. 

(3) Die gewerblich Tätigen haften für alle Schäden, die sie oder ihre Gehilfen im Zusammen-
hang mit ihrer Tätigkeit in dem Friedhof schuldhaft verursachen. Eine entsprechende 
Haftpflichtversicherung ist abzuschließen. 

(4) Die Ausübung gewerbsmäßiger Tätigkeiten auf dem Friedhof kann durch die Friedhofs-
verwaltung dauerhaft versagt werden, wenn die ordnungsgemäße Ausführung der Arbei-
ten nicht gewährleistet ist oder wenn trotz schriftlicher Abmahnung mehrfach gegen die 
Friedhofssatzung oder Anordnung der Friedhofsverwaltung verstoßen wird. Bei einem 
schwerwiegenden Verstoß ist eine Abmahnung entbehrlich. 

(5) Aus Gründen des Erhalts der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bedürfen Gewerbetrei-
bende für ihre Tätigkeit auf dem gemeindlichen Friedhof, Ausheben und Verfüllen des 
Grabes, das Versenken des Sarges und die Beisetzung von Urnen sowie die Leichenbe-
förderung innerhalb des Friedhofs (Bestattungstätigkeiten), der vorherigen Zulassung 
durch die Gemeinde. Die Zulassung ist schriftlich oder im Wege der elektronischen Ver-
fahrensabwicklung zu beantragen.  

(6) Die Zulassung nach Abs. 5 wird nur Gewerbetreibenden erteilt, die in fachlicher, betriebli-
cher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind. Die Gemeinde ist berechtigt, zur Über-
prüfung im Einzelfall die entsprechenden Nachweise zu fordern. 

(7) Der Antragsteller erhält einen Zulassungsbescheid, der auch als Ausweis für die Berech-
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tigung zur Vornahme der Arbeiten (Berechtigungsschein) gilt und dem verantwortlichen 
Personal der Gemeinde auf Verlangen vorzuzeigen ist. Der Berechtigungsschein ist wi-
derruflich, er kann von Bedingungen abhängig gemacht oder mit Auflagen verbunden 
werden. Wer ohne Berechtigungsschein im Friedhof arbeitet, kann vorbehaltlich weiterer 
Maßnahmen des Friedhofs verwiesen werden. 

(8) Über den Antrag entscheidet die Gemeinde innerhalb einer Frist von drei Monaten. Hat 
die Gemeinde nicht innerhalb der festgelegten Frist von drei Monaten entschieden, gilt 
die Zulassung als erteilt. 

 
III. Grabstätten/Grabmäler 
 

§ 9 Arten der Grabstätten 
(1) Auf dem Friedhof werden folgende Arten von Grabstätten zur Verfügung gestellt: 

1. Einzelgrabstätten (Reihengräber § 11) 
2. Familiengrabstätten (Wahlgräber § 12) 
3. Urnengrabstätten (§ 13) 

a. Erdbestattung 
b. Oberirdische Bestattung 

(2) Ein Anspruch auf Überlassung einer Grabstätte in einer bestimmten Lage besteht nicht. 

(3) Wird weder ein Familiengrab in Anspruch genommen noch eine Urnenbeisetzung ange-
meldet, weist die Gemeinde dem Bestattungspflichtigen (§ 6 BestV) ein Reihengrab zu.  

§ 10 Aufteilungspläne 
Die Anlage der Grabplätze richtet sich nach dem Friedhofsplan (Belegungsplan) der Ge-
meinde. In Ihm sind die einzelnen Grabstätten fortlaufend nummeriert. 

§ 11 Reihengräber 
(1) Reihengräber sind Grabstätten für Erdbestattungen, die der Reihe nach belegt und erst 

im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit (§ 23) des zu Bestattenden vergeben werden.  

(2) In jedem Reihengrab darf nur eine Leiche beigesetzt werden. Die Grabstätte wird nach 
Ablauf der Ruhezeit neu belegt.  

(3) Es existieren Reihengräber unterschiedlicher Größe für: 

 Kinder bis zum vollendeten 10. Lebensjahr 
 Personen ab dem vollendeten 10 Lebensjahr 

(4) Reihengräber sind Einzelgräber. Es wird deshalb nur jeweils eine Leiche darin beige-
setzt. 

§ 12 Wahlgräber 
(1) Wahlgräber sind Grabstätten für Erdbestattungen, an denen auf Antrag ein Nutzungs-

recht für mindestens die Dauer der Ruhezeit (§ 23), längstens für 25 Jahre begründet 
und deren Lage im verfügbaren Rahmen gemeinsam mit dem Erwerber bestimmt wird. 
Der Nutzungsberechtigte erhält eine Graburkunde. Ein Anspruch auf den Erwerb oder die 
Verlängerung besteht nicht. 

(2) Während der Nutzungszeit darf eine Beisetzung nur erfolgen wenn: 

 die Ruhezeit die Nutzungszeit nicht übersteigt oder 
 das Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit verlängert 

worden ist. 
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(3) Der Nutzungsberechtigte hat das Recht, im Wahlgrab bestattet zu werden und Mitglieder 
seiner Familie (Ehegatten, Kinder, Eltern und unverheiratete Geschwister) darin bestat-
ten zu lassen. Ausnahmsweise kann die Marktgemeinde auch die Beisetzung anderer 
Personen auf Antrag zulassen.  

(4) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Erwerber für den Fall seines Able-
bens aus dem im Absatz 3 Satz 1 genannten Personenkreis Nachfolger im Nutzungs-
recht bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch eine im Zeitpunkt des Todes wirksam 
werdende Verfügung übertragen. Wird bis zu seinem Tod keine derartige oder eine un-
wirksame Bestimmung getroffen, so geht das Nutzungsrecht auf die im Abs. 3 Satz 1 ge-
nannten Angehörigen in der dort genannten Reihenfolge über. Bei mehreren gleichrangi-
gen Angehörigen erwirbt es der Älteste. Die Graburkunde wird von der Gemeinde ent-
sprechend umgeschrieben.  

(5) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht auch durch Rechtsgeschäft 
unter Lebenden nur auf die in Absatz 3 Satz 1 genannten Angehörigen übertragen. Die 
Übertragung ist der Gemeinde anzuzeigen, die dann die Graburkunde umschreibt. Im 
Übrigen gilt hier der Abs. 4 entsprechend.  

(6) Auf das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an (teil)belegten Grab-
stätten erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit verzichtet werden. Der Verzicht kann sich 
nur auf die gesamte Grabstätte beziehen. Er ist der Marktgemeinde unter Vorlage der 
Graburkunde schriftlich zu erklären.  

(7) Nach Beendigung des Nutzungsrechts kann über das Grab anderweitig verfügt werden. 
Hiervon werden die Berechtigten, die Erben oder der Pfleger des Grabes rechtzeitig be-
nachrichtigt.  

(8) Es existieren Wahlgräber in folgender Ausprägung: 

 Doppelgräber 
 Dreifach Gräber  
 Vierfach Gräber 
 Fünffach Gräber 

§ 13 Urnenreihen- und Urnenwahlgrabstättengräber 
(1) Urnenreihengräber sind Urnenstätten, die der Reihe nach belegt und erst im Todesfall für 

die Dauer der Ruhezeit (§ 23) bereitgestellt werden.  

(2) Urnenwahlgrabstätten sind Urnenstätten ausgeformt als Erdgräber oder überirdisch in 
der Urnenwand, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer von 10 Jahren 
(Nutzungszeit) verliehen wird.  

(3) Eine Urnenbeisetzung ist der Marktgemeinde vorher rechtzeitig anzumelden. Bei der 
Anmeldung sind die standesamtliche Urkunde und die Bescheinigung über die Einäsche-
rung vorzulegen.  

(4) Aschereste und Urne müssen entsprechend § 27 der Bestattungsverordnung gekenn-
zeichnet bzw. beschaffen sein.  

(5) Soweit sich aus gesetzlichen Bestimmungen oder dieser Satzung nichts anderes ergibt, 
gelten die Bestimmungen und die Vorschriften über Wahlgräber für Urnenwahlgrabstät-
ten entsprechend. Wird von der Gemeinde entsprechend § 12 Abs. 7 über die Urnen-
wahlgrabstätte verfügt, so ist sie berechtigt, in der von ihr bestimmten Stelle des Fried-
hofs die Aschebehälter in würdiger Weise der Erde zu übergeben.  

§ 14 Größe der Gräber 
(1) Die einzelnen Gräber müssen folgende Ausmaße haben: 
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a) bis 10. Lebensjahr (Kindergräber): 
Reihengräber: 
Länge:  1,50 m Breite: 1,0 m 

b) für die Beisetzung von Verstorbenen ab dem 10. Lebensjahr 
Reihengräber: 
Länge: 2,0 m Breite: 1,0 m 
Wahlgräber: (zweistellig) 
Länge: 2,0 m Breite: 2,0 m 

(2) Die Tiefe des einzelnen Grabes beträgt von der Erdoberfläche (ohne Erdhügel) bis zur 
Grabsohle für Erwachsene 1,80 m, Kinder unter 12 Jahre 1,30 m, Kinder unter 7 Jahre 
1,20 m und Kinder unter 2 Jahre 0,80 m. 

(3) Die Grabstätten, die ausschließlich zur Beisetzung von Urnen bestimmt sind (Urnengrä-
ber), haben 0,60 m Länge und 0,60 m Breite. Die Urne muss mindestens in einer Tiefe 
von 0,50 m, von der Erdoberfläche (ohne Erdhügel) bis zur Oberkante der Urne gerech-
net, beigesetzt werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit der überirdischen Urnen-
beisetzung in einer Urnenstellwand. 

§ 15 Pflege der Grabstätten 
(1) Die Grabstätten sind in einem würdigen Zustand zu unterhalten. 

(2) Das Anpflanzen von baum- und strauchartigen Gewächsen auf den Grabstätten bedarf 
der Genehmigung der Gemeinde. 

(3) Verwelkte Blumen und Kränze usw. sind von den Grabstätten zu entfernen und an den 
dafür vorgesehenen Plätzen abzulagern. 

§ 16 Errichtung von Grabmälern 
(1) Die Errichtung und wesentliche Änderung von Grabmälern bedarf der Genehmigung der 

Gemeinde. Das gleiche gilt auch für Grabeinfassungen. 

(2) Die Genehmigung ist schriftlich zu beantragen. Dem Antrag sind die zur Prüfung des An-
trages notwendigen Unterlagen beizufügen. Dazu gehören: 

a) eine Zeichnung des Grabmalentwurfes einschließlich Grund- und Seitenriß im Maß-
stab 1:10; 

b) die Angabe des Werkstoffes, seiner Farbe und Bearbeitung, 
c) eine Angabe über die Schriftverteilung. 

Soweit es erforderlich ist, kann die Gemeinde im Einzelfall weitere Unterlagen anfordern. 

(3) Die Genehmigung wird erteilt, wenn das Grabmal und die Grabeinfassung den gesetzli-
chen Vorschriften (z.B. Art. 9 Abs. 1 Satz 1 BestG) und den Bestimmungen dieser Sat-
zung entsprechen. 

(4) Ohne Genehmigung errichtete Grabmäler und Grabeinfassungen können auf Kosten des 
Nutzungsberechtigten von der Gemeinde entfernt werden. 

§ 17 Größe der Grabmäler 
(1) Grabmäler dürfen grundsätzlich folgende Ausmaße nicht überschreiten: 

a) bei Kindergräbern: Höhe 0,90 m, Breite 0,50 m 
b) bei Reihengräbern: Höhe 1,40 m, Breite 1,00 m 
c) bei Wahlgräbern: Höhe 1,40 m, Breite 1,00 m 
d) bei Urnengräbern: Höhe 1,00 m, Breite 0,60 m 

(2) Die Grabeinfassungen dürfen folgende Breite (gemessen von Außenkante zu Außenkan-
te) nicht überschreiten:  

a) bei Kindergräbern: 1,00 m  
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b) bei Reihengräbern: 1,00 m  
c) bei Wahlgräbern: 2,00 m (zweistellig) 
d) bei Urnengräbern: 0,60 m  

 
§ 18 Gestaltung der Grabmäler 

(1) Jedes Grabmal muss der besonderen Zweckbestimmung des Friedhofes (Art. 8 Abs. 1 
BestG) Rechnung tragen und sich in die Umgebung der Grabstätte einfügen. 

(2) Das Grabmal ist so zu gestalten, dass es seiner Form, Größe, Farbe und Bearbeitung 
sowie seinem Werkstoff nach nicht verunstaltend wirkt. 

(3) Inhalt und Gestaltung der Inschrift müssen mit der Würde des Friedhofes im Einklang 
stehen. 

§ 19 Standsicherheit 
(1) Grabmäler und sonstige Grabeinrichtungen müssen verkehrssicher sein. Sie sind ent-

sprechend ihrer Größe nach den allgemein anerkannten Regeln zu fundamentieren und 
zu befestigen. 

(2) Der Nutzungsberechtigte hat dafür zu sorgen, dass sich das Grabmal und die sonstigen 
Grabeinrichtungen in einem verkehrssicheren Zustand befinden. Ergeben sich augenfäl-
lige Mängel an der Standsicherheit, so hat er unverzüglich das Erforderliche zu veranlas-
sen. 

(3) Die Gemeinde kann, wenn sie Mängel in der Standsicherheit von Grabmälern feststellt 
und die Nutzungsberechtigten nach Aufforderung innerhalb angemessener Frist nicht das 
Erforderliche veranlassen, die Grabmäler auf Kosten der Nutzungsberechtigten umlegen 
lassen oder den gefährlichen Zustand auf andere Weise beseitigen. Davon unberührt 
bleibt das Recht der Gemeinde, im Falle drohender Gefahr ohne vorherige Benachrichti-
gung des Nutzungsberechtigten das Erforderliche zu veranlassen. 

§ 20 Entfernung der Grabmäler 
(1) Grabmäler dürfen vor Ablauf der Ruhezeit (§ 23) oder des Nutzungsrechts nur mit Er-

laubnis der Gemeinde entfernt werden.  

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts sind die Grabmäler bei einer ent-
sprechenden Aufforderung der Marktgemeinde zu entfernen. Sie gehen falls sie nicht in-
nerhalb von drei Monaten nach einer schriftlichen Aufforderung entfernt werden, in das 
Eigentum der Gemeinde über.  

IV. Bestattungsvorschriften 
 

§ 21 Anzeigepflicht 
(1) Bestattungen auf dem gemeindlichen Friedhof sind unverzüglich nach Eintritt des Todes 

bei der Gemeinde anzuzeigen. Die erforderlichen Unterlagen sind vorzulegen. 

(2) Soll die Beisetzung in einer Grabstätte erfolgen, an der ein Nutzungsrecht besteht, so ist 
dieses Recht nachzuweisen. 

(3) Den Zeitpunkt der Bestattung setzt die Gemeinde im Benehmen mit den Angehörigen 
und dem jeweiligen Pfarramt fest. 

§ 22 Aufbahrung von Leichen 
(1) Jede Leiche ist spätestens 24 Stunden vor der Bestattung in das gemeindliche Leichen-

haus zu verbringen. 

(2) Dies gilt nicht, wenn 
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a. der Tod in einer Anstalt (z.B. Krankenhaus, Klinik, Alten- bzw. Pflegeheim u. a.) ein-
getreten ist und dort ein geeigneter Raum für die Aufbewahrung der Leiche vorhan-
den ist, 

b. die Leiche zum Zwecke der Überführung an einen auswärtigen Bestattungsort zur 
früheren Einsargung freigegeben und innerhalb einer Frist von 24 Stunden überführt 
wird, 

die Leiche in einem privaten Krematorium verbrannt werden soll und sichergestellt ist, 
dass die Voraussetzungen des § 17 BestV vom Träger der Bestattungsanlage geprüft 
werden. 

(3) Die Leichen werden im Leichenhaus aufgebahrt. Die Bestattungspflichtigen (§ 15 Bestat-
tungsverordnung) entscheiden, ob die Aufbahrung im offenen oder geschlossenen Sarg 
erfolgt. Wird darüber keine Bestimmung getroffen, dann bleibt der Sarg geschlossen. 
Dies gilt auch im Fall des § 7 der Bestattungsverordnung (übertragbare Krankheiten) 
und/oder bei einer entsprechenden Anordnung des Amts- oder Leichenschauarztes. 

(4) Besucher und Angehörige haben keinen Zutritt zu dem Aufbahrungsraum. 

(5) Während der Trauerfeier ist der Sarg stets geschlossen. 
§ 23 Ruhezeiten 

Die Ruhezeit für Leichen beträgt 25 Jahre; bei Leichen von Kindern bis zum vollendeten 10. 
Lebensjahr 15 Jahre. Für Aschenreste beträgt die Ruhezeit 10 Jahre. 

§ 24 Umbettung auf Antrag 
(1) Die Umbettung von Leichen und Aschenresten bedarf, unbeschadet sonstiger gesetzli-

cher Vorschriften, der vorherigen Erlaubnis des Marktes. Die darf nur erteilt werden, 
wenn ein wichtiger Grund die Störung der Totenruhe und die Unterbrechung der Ver-
wesung rechtfertigt. 

(2) Die Genehmigung kann grundsätzlich nur von den in § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BestV ge-
nannten Angehörigen beantragt werden. Außerdem ist zur Umbettung die Zustimmung 
des Grabstätteninhabers notwendig. 

(3) Die Gemeinde bestimmt den Zeitpunkt der Umbettung. Sie lässt die Umbettung durchfüh-
ren. Sie kann, wenn Umbettungen nach auswärts erfolgen, auch anerkannten Leichen-
transportunternehmen gestatten, die Umbettung durch ihr Personal vorzunehmen.  

(4) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz des Schadens, der gegebenenfalls an den 
benachbarten Grabstätten durch die Ausgrabung entstehen kann, trägt der Antragsteller. 

(5) Die Vorschriften, wonach eine Ausgrabung oder Umbettung von Amtswegen erfolgt, blei-
ben unberührt. 

V. Schlussvorschriften 
 

§ 25 Alte Nutzungsrechte 
(1) Die vor dem In Kraft treten dieser Satzung begründeten Nutzungsrechte von unbegrenz-

ter Dauer enden mit Ablauf der Ruhefrist des in dieser Grabstätte zuletzt Bestatteten. 

(2) Auf Antrag kann bei Ablauf eines alten Nutzungsrechtes i.S. des Abs. 1 ein neues Nut-
zungsrecht gegründet werden. 

§ 26 Ordnungswidrigkeiten 
Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung kann mit Geldbuße belegt werden, wer 
vorsätzlich 

a) den Vorschriften über den Benutzungszwang (§ 5) zuwiderhandelt, 
b) den Friedhof außerhalb den Öffnungszeiten betritt (§ 6) 
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c) sich im Friedhof zweckwidrig verhält (§ 7) 
d) ohne die erforderliche Zulassung gewerbliche Tätigkeiten auf dem Friedhof (§ 8) ver-

richtet, 
e) ohne Genehmigung Grabmäler errichtet (§ 16) 
f) Anzeige- und Antragspflichten ( § 21, 24) verletzt 

§ 27 Anordnung für den Einzelfall; Zwangsmittel 
(1) Die Marktgemeinde kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflich-

tungen Anordnungen für den Einzelfall erlassen.  

(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlungen, eines Duldens 
oder Unterlassens gelten die Vorschriften des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und 
Vollstreckungsgesetztes.  

§ 28 In-Kraft-Treten 
Diese Satzung tritt am Tag nach der Amtlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Friedhofssatzung vom 22.11.1982 außer Kraft. 

 
Hiltpoltstein, den 01.08.2007 

Markt Hiltpoltstein 
 

Deuerlein 
Erster Bürgermeister 

 
 

In dieser Satzung sind folgende Änderungssatzungen enthalten: 
Änderungssatzung vom 09.06.2009 

(§§ 7, 13, 14, 18, 20, 25) 
Änderungssatzung vom 03.07.2017 

(§§ 5, 8, 22, 26) 

 


